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Funkfernsteuerung bei Eisenbahnen:

Sicherheit und Gesundheitsschutz
f�r Lokrangierf�hrer

Seit mehr als 30 Jahren werden Triebfahrzeuge bei Werksbahnen �ber
Funk gesteuert. Heute ist die Funkfernsteuerung bei vielen Bahnen im
Einsatz, beim Rangieren mit Lokomotiven, Zweiwegefahrzeugen und spur-
gef�hrten Rangierger�ten. Seit einigen Jahren werden auch Z�ge �ber
k�rzere Strecken funkferngesteuert gefahren. Aufgrund der Weiterent-
wicklung der Technik und der Erkenntnisse aus Unf�llen war eine �ber-
arbeitung der Sicherheitsregeln erforderlich. Die neue BG-Regel »Betrieb
von Funkfernsteuerungen bei Eisenbahnen« (BGR 122) ist im Januar 2004
ver�ffentlicht worden.

Das System Funkfernsteuerung
Beim »klassischen« Rangieren steuert
der Eisenbahnfahrzeugf�hrer das
Triebfahrzeug aus dem F�hrerraum.
Wird die Fahreinheit vom Triebfahr-
zeug geschoben, muss die Spitze
durch einen zweiten Eisenbahner
(den Rangierbegleiter, der den Gleis-
bereich beobachtet) besetzt werden.
Der Rangierbegleiter gibt dem Eisen-
bahnfahrzeugf�hrer �ber Funk oder
durch h�r- und gleichzeitig sichtbare
Rangiersignale Auftr�ge zur Durch-

f�hrung der Rangierbewegung.
Genau diese Verst�ndigung war h�u-
fig Ursache von Unf�llen, weil Auf-
tr�ge nicht eindeutig gegeben oder
nicht richtig verstanden wurden.

Beim Einsatz der Funkfernsteuerung
steuert der Lokrangierf�hrer das Trieb-
fahrzeug mit Hilfe eines tragbaren
Senders. Dazu ist auf dem Triebfahr-
zeug ein Empf�nger installiert, der
die Steuerbefehle aufnimmt und an
den maschinentechnischen Teil der
Steuerung �bertr�gt.

Mit der Funkfernsteuerung kann der
Lokrangierf�hrer die Triebfahrzeuge
auch von Standorten außerhalb der
F�hrerr�ume steuern, z. B. von den
daf�r eingerichteten Mitfahrerst�nden
an der Stirnseite seines Triebfahrzeu-
ges. Von diesem Standort �berblickt
er den zu befahrenden Gleisbereich
am besten. Auch bei geschobener
Rangiereinheit kann er die Spitze
selbst besetzen, z. B. durch Mitfahrt
auf der Endb�hne oder dem vorderen
Rangierertritt des an der Spitze fah-
renden Fahrzeuges. Das bedeutet,
dass der Lokrangierf�hrer Rangier-
fahrten allein durchf�hren kann. Er
�bernimmt somit die T�tigkeiten von
Eisenbahnfahrzeugf�hrer und Ran-
gierbegleiter:
n Steuern des Triebfahrzeuges,
n Stellen von Weichen,
n Kuppeln von Fahrzeugen,
n Legen von Hemmschuhen,
n Bet�tigen von Gleissperren,
n Durchf�hren von Bremsproben,
n Beobachten des Fahrweges

(auch bei geschobener Fahrt).

Durch den Einsatz der Funkfernsteue-
rung k�nnen Abl�ufe von Fahrbewe-
gungen im Rangierbetrieb optimiert
werden. Dazu bedarf es allerdings
gr�ndlicher Vor�berlegungen, die
auch zu erheblichen Ver�nderungen
in der Organisation des Betriebes
f�hren k�nnen. Bei h�ufigen Fahrt-
richtungswechseln in Rangier- und
Ladebereichen kann auch bei Einsatz
der Funkfernsteuerung ein Rangier-
begleiter erforderlich sein. Ein allein
arbeitender Lokrangierf�hrer m�sste
bei jedem Fahrtrichtungswechsel
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bis an das entgegengesetzte Ende
der Fahreinheit laufen, um die Spitze
zur Beobachtung des Fahrweges zu
besetzen. Dies w�rde den Zeitauf-
wand wesentlich erh�hen.

Elektrisch ortsgestellte
Weichen und Gleissperren
Zum System Funkfernsteuerung geh�rt
nicht nur die Technik f�r die Fernsteue-
rung des Triebfahrzeuges (Sender,
Empf�nger und maschinentech-
nischer Teil), sondern auch Technik,

die es dem Lokrangierf�hrer erm�g-
licht, seine Arbeit sicher und ohne
erh�hte Belastungen f�r die Gesund-
heit zu erledigen. Das sind z. B. elek-
trisch ortsgestellte Weichen (EOW)
und elektrisch ortsgestellte Gleissper-
ren (EOGS).
Damit wird einerseits erreicht, dass
der Lokrangierf�hrer zum Stellen die-
ser Fahrwegelemente sein Fahrzeug
nicht mehr verlassen muss, anderer-
seits, dass er von der verh�ltnism�ßig
schweren Arbeit des Umstellens von
Handweichen oder Gleissperren ent-
lastet wird.
Das Auf- und Absteigen ist eine h�ufi-
ge Unfallursache beim Rangieren.
Zeit und Energie wird beim Einsatz
von EOW und EOGS gespart, weil
die Rangiereinheit nicht an jeder
Weiche bis zum Stillstand abgebremst
werden muss.

Die Pfosten mit den Schlagtastern sind
so neben dem Gleis aufzustellen,
dass der seitliche Sicherheitsabstand
von 0,5 m zum Schienenfahrzeug ein-
gehalten ist. Dies erfordert eine Mon-
tage in einem Abstand von 2,25 m
von Gleismitte, wenn nicht im Einzel-
fall nachgewiesen werden kann, dass
geringere Abst�nde m�glich sind.
Dies kann der Fall sein, wenn der
Schlagtaster an Gleisen in der Gera-
den oder in Bogen bei Radien, die
wesentlich gr�ßer als 250 m sind,
errichtet werden, wenn die M�glich-
keit der seitlichen Verschiebung des
Gleises begrenzt ist oder ausschließ-
lich Fahrzeuge verkehren, deren
Breiten die gr�ßtm�glichen Abmes-
sungen unterschreiten.

Automatische
Rangierkupplung
Das manuelle Kuppeln von Eisen-
bahnfahrzeugen mit der Schrauben-
kupplung ist schwere k�rperliche
Arbeit und h�ufige Ursache von Ver-
letzungen. Die meisten Kuppelvor-
g�nge werden allerdings zwischen
der Lokomotive und dem ersten
Wagen durchgef�hrt. Der Lokrangier-
f�hrer kann deshalb sp�rbar entlastet
werden, wenn mit automatischen Ran-
gierkupplungen rangiert wird. Diese
Technik erm�glicht es auch, Fahr-
zeuge an Stellen zu entkuppeln, an
denen es sonst nicht m�glich ist, z. B.
�ber Bunker�ffnungen.

Technische Anforderungen
an die Funkfernsteuerung
Die BGR 122 enth�lt ausschließlich
Regelungen zum sicherheitsgerechten
Verhalten beim Betrieb von Funkfern-
steuerungen. Die technischen Anfor-
derungen wurden im Jahr 2000 euro-
paweit einheitlich durch die DIN EN
50239 »Bahnanwendungen; Funk-
fernsteuerung von Triebfahrzeugen
f�r G�terbahnen« geregelt. In diese
Norm sind die wesentlichen Inhalte
der vorher f�r die deutschen Eisen-
bahnen maßgeblichen VDV-Schrift
201 »Bedingungen f�r die Gestaltung
von Funkfernsteueranlagen f�r Trieb-
fahrzeuge von Nichtbundeseigenen
Eisenbahnen« eingeflossen. Damit
die wesentlich umfangreicheren
Erfahrungen der deutschen Eisen-
bahnen bei der Umsetzung der
Norm ber�cksichtigt werden k�nnen,
wurde die VDV-Schrift 211 »Funk-
fernsteuerung von Triebfahrzeugen
f�r G�terbahnen« 1 erarbeitet. Diese
Schrift erl�utert und erg�nzt die
DIN EN 50239.

Die beim Betrieb von Funkfernsteue-
rungen f�r Eisenbahnen erforderliche
Sicherheit kann nur durch eine Kom-
bination von sicherheitsgerechter
Gestaltung der Technik und sicher-
heitsgerechtem Verhalten der Lokran-
gierf�hrer erreicht werden. Mit den
aktuellen Schriften und Normen liegt
daf�r ein umfassendes, aufeinander
abgestimmtes Regelwerk vor.

Manuell bet�tigte
Weiche / Gleissperre EOW / EOGS

Anhalten

Absteigen

Gehen

Umstellen

Gehen

Aufsteigen

Weiterfahren

Langsam
fahren

Schlagtaster
bet�tigen

Beschleunigen

1 Die VDV-Schrift 211 wird in K�rze ver�ffentlicht.

EOW und EOGS liefern einen Sicherheits- und Zeitgewinn: Das Auf- und Absteigen vom
Schienenfahrzeug – h�ufige Unfallursache beim Rangieren – entf�llt. Die Rangiereinheit
muss zum Stellen der EOWoder EOGS nicht mehr angehalten werden.
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Anforderungen
an Lokrangierf�hrer
Lokrangierf�hrer sind Betriebseisen-
bahner. Sie m�ssen den Anforderun-
gen der verkehrsrechtlichen Vorschrif-
ten und der Unfallverh�tungsvorschrift
»Schienenbahnen« (BGV D30) gen�-
gen. Das bedeutet, dass sie mindes-
tens 18 Jahre alt, zuverl�ssig, f�r die
T�tigkeit tauglich und ausgebildet sind.

Lokrangierf�hrer m�ssen f�r ihre
T�tigkeit sowohl als Eisenbahnfahr-
zeugf�hrer als auch als Rangier-
begleiter ausgebildet sein. Dar�ber
hinaus ben�tigen sie eine zus�tzliche
Qualifikation f�r die Bedienung der
Funkfernsteuerung.

Die Anforderungen an Eisenbahn-
fahrzeugf�hrer k�nnen der VDV-
Schrift 753 »Eisenbahnfahrzeug-
F�hrerschein-Richtlinie« entnommen
werden.

Die Anforderungen an Rangierbeglei-
ter werden k�nftig in der VDV-Schrift
754 »Anforderungen an die Bef�hi-
gung von Mitarbeitern im Betriebs-
dienst der Nichtbundeseigenen
Eisenbahnen« geregelt sein. Diese
Schrift liegt als Entwurf vor. Bis zu
deren Inkrafttreten sind Anforderungen
an Lokrangierf�hrer dem Anhang 1
»Bef�higungsrichtlinien« der Fahr-
dienstvorschrift f�r Nichtbundes-
eigene Eisenbahnen (FV-NE) zu ent-
nehmen.

Lokrangierf�hrer m�ssen – wie jeder
andere Mitarbeiter im Eisenbahn-
betrieb – �ber die Gefahren bei ihren
T�tigkeiten und die zur Gefahren-
abwehr zu treffenden Sicherheits-
maßnahmen vor Aufnahme der T�tig-
keit und danach mindestens einmal
j�hrlich unterwiesen werden. In diese
Unterweisungen m�ssen die Beson-
derheiten des Eisenbahnbetriebes mit
funkferngesteuerten Triebfahrzeugen
einfließen. Diese besonderen Unter-
weisungsinhalte ergeben sich aus
den Vorschriften, die in Anhang 2
zur BGR 122 zusammengestellt sind,
und der vom Eisenbahnunternehmen
aufzustellenden Betriebsanweisung.

Die Betriebsanweisung beinhaltet ins-
besondere Angaben �ber die Funk-
tion und Handhabung der Funkfern-
steuerung, �ber die Durchf�hrung
funkferngesteuerter Fahrten und �ber
das Verhalten bei St�rungen.

Erste Hilfe
Im Zusammenhang mit St�rungen ist
auch zu regeln, wie im Notfall der
Lokrangierf�hrer Erste Hilfe erh�lt.
Dabei ist dessen besonderem Arbeits-
umfeld Rechnung zu tragen: Lokran-
gierf�hrer arbeiten in der Regel allein
und werden wegen des großr�umigen
Arbeitsbereiches eher selten von ande-
ren Besch�ftigten gesehen. Daher ist
es schwierig zu erkennen, ob ein
Lokrangierf�hrer Erste Hilfe ben�tigt.

Entsprechend der Wertigkeit sicher-
heitstechnischer Maßnahmen sind
technische Systeme zu bevorzugen,
die eine Dienstunf�higkeit erkennen
und automatisch an eine st�ndig be-
setzte Stelle weiterleiten. Die Dienst-
unf�higkeit kann bei der Funkfern-
steuerung durch den im Sender ein-
gebauten Neigungsschalter erkannt
werden, der im Gefahrfall den auto-
matischen Stopp des Triebfahrzeuges
bewirkt. Wenn dieses Signal gleich-
zeitig an eine st�ndig besetzte Stelle
(z. B. an die Leitstelle) weitergeleitet
wird, k�nnen von dort die Erste-Hilfe-
Maßnahmen eingeleitet werden.

Der Neigungsschalter ist so einzustel-
len, dass er bei einer Neigung des
Senders von 35� bis 50� aus der
Senkrechten den Steuerbefehl
»automatischer Stopp« an das Trieb-
fahrzeug gibt. Die Ausl�sezeit des
Neigungsschalters soll unter Ber�ck-
sichtigung der betrieblichen Randbe-
dingungen so klein wie m�glich sein
und darf 5 Sekunden nicht �berschrei-
ten. Einige Betriebe haben diese
sogar auf 0 Sekunden eingestellt.
In anderen Unternehmen wird so argu-
mentiert, dass nicht bei jedem unbe-
absichtigten Beu-
gen des Oberk�r-
pers sofort ein
automatischer
Stopp ausgel�st
werden soll.

Stehen derartige
technische Sys-
teme nicht zur Ver-
f�gung, m�ssen
zuverl�ssige
organisatorische
Maßnahmen
getroffen werden.
Zum Beispiel ist
die �berwachung
durch andere

Besch�ftigte m�glich, wenn diese den
vom Lokrangierf�hrer befahrenen
Rangierbereich einsehen k�nnen,
etwa in �berschaubaren Bereichen
von Ladestellen.

Eine andere M�glichkeit ist ein Melde-
verfahren, dass bei Dienstunf�higkeit
des Lokrangierf�hrers zur Einleitung
der Erste-Hilfe-Maßnahmen f�hrt: So
kann z. B. in der Betriebsanweisung
festgelegt werden, dass sich der
Lokrangierf�hrer regelm�ßig bei einer
st�ndig besetzten Stelle �ber Sprech-
funk oder Funktelefon meldet und
seinen momentanen Arbeitsbereich
angibt. Auch der regelm�ßige Sprech-
verkehr mit einer betriebs�berwachen-
den Stelle kann dazu genutzt werden.

Bei der Anwendung organisatori-
scher Sicherheitsmaßnahmen ist zu
gew�hrleisten, dass sp�testens eine
Stunde, nachdem der Lokrangierf�h-
rer gesehen wurde oder sich gemel-
det hat, nach ihm gesucht wird. Die
Zeitvorgabe von einer Stunde hat sich
in der Vergangenheit bew�hrt. Sie
muss aber im Rahmen einer Gef�hr-
dungsbeurteilung in Abh�ngigkeit
der konkreten betrieblichen und
�rtlichen Randbedingungen �berpr�ft
und gegebenenfalls verringert werden.

Pers�nliche Schutzausr�stungen
und Ausr�stungsgegenst�nde
Lokrangierf�hrer m�ssen aufgrund
ihrer Gef�hrdungen pers�nliche
Schutzausr�stungen tragen, ins-
besondere

Schutzhandschuhe m�ssen sowohl f�r Grobarbeiten, wie Kup-
peln, als auch f�r Feinarbeiten, wie Bedienen der Steuerelemente
am Sender, geeignet sein.
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n Warn- und Wetterschutzkleidung --
beim Transport von feuerfl�ssigem
Gut in flammhemmender Aus-
f�hrung,

n Industrieschutzhelme,
n Sicherheitsschuhe,
n Schutzhandschuhe,
n Schutzbrillen (bei Gef�hrdungen

f�r die Augen).

Erl�uterungen sind dem wk-SPEZIAL
Nr. 14 »Kleidung f�r Rangierer« zu
entnehmen. Die pers�nlichen Schutz-
ausr�stungen sind auf der Grundlage
einer Gef�hrdungsbeurteilung
anhand der vorhandenen Randbedin-
gungen auszuw�hlen. Sie sind vom
Unternehmen zur Verf�gung zu stellen
und m�ssen f�r unterschiedliche Wit-

terungsbedingungen geeignet sein.
Da T�tigkeit und Arbeitsumfeld der
Lokrangierf�hrer extrem hohe Anfor-
derungen an Eigenschaften und Qua-
lit�t der pers�nlichen Schutzausr�s-
tungen stellen, sollten vor deren
Beschaffung Trageversuche durch-
gef�hrt werden. Dies dient auch der
Akzeptanz f�r die Benutzung der
pers�nlichen Schutzausr�stungen.

Die Warn- und Wetterschutzkleidung
muss enganliegend und geschlossen
getragen werden, damit Lokrangier-
f�hrer nicht an Teilen der Eisenbahn-
fahrzeuge h�ngen bleiben. Sie muss
regelm�ßig gereinigt werden, damit
deren Warnwirkung erhalten bleibt.
Auch bei fachm�nnischer Reinigung
nach den Pflegehinweisen der Her-
steller l�sst die Leuchtkraft der Warn-
farbe im Lauf der Zeit nach, so dass
diese – abh�ngig von den Einsatz-
bedingungen – regelm�ßig ersetzt
werden muss. Die Warnkleidung
muss gleichzeitig die Funktion einer
Schutzkleidung erf�llen, damit der
Lokrangierf�hrer sich auch beim
Anstoßen nicht verletzt. Dies bedeu-
tet, dass er eine Kleidung tr�gt, die
Arme und Beine bedeckt.

Sicherheitsschuhe m�ssen wegen der
Gefahr des Umknickens eine gute
St�tzwirkung im Kn�chelbereich und
eine hohe Rutschsicherheit auch auf
Schotter und Feinsplitt haben.
Dies bedeutet, dass der Lokrangier-
f�hrer Schuhe tr�gt, die den Kn�chel
fest umschließen, z. B. Schn�rstiefel.
Halbschuhe sind als Sicherheits-
schuhe nicht geeignet.

Schutzhandschuhe sollen sowohl eine
ausreichende Festigkeit f�r grobe
Arbeiten haben, wie Kuppeln, als
auch die Bedienung der relativ klei-

nen Steuerelemente am Sender
erm�glichen. Dies ist in der Regel nur
mit Fingerhandschuhen m�glich.

Die Sender werden so leicht wie m�g-
lich (Gewicht unter 3 kg) mit einem
ergonomisch gestalteten Geh�use
gefertigt. Zusammen mit einem auf
die K�rpergr�ße einstellbaren Trage-
geschirr erm�glichen sie eine komfor-
table Bedienung und schr�nken die
Bewegungsfreiheit des Tr�gers kaum
ein. In das Tragegeschirr sollten auch
die anderen Ausr�stungsgegenst�nde
des Lokrangierf�hrers, wie Funkger�t,
Handlampe, Signalfahne, integriert
werden k�nnen. Warnkleidung und
Tragegeschirr m�ssen aufeinander
abgestimmt sein, um die Benutzung
der Jackentaschen in der Warnklei-
dung zu erm�glichen. Die Gurte des
Tragegeschirrs sind stets geschlossen
zu tragen, damit
n die �berwachung der Dienstf�hig-

keit des Lokrangierf�hrers durch
den Neigungsschalter gew�hr-
leistet ist,

n jederzeit und unbehindert Steuer-
befehle gegeben werden k�nnen
und

n der Lokrangierf�hrer bei seinen
Bewegungen nicht beeintr�chtigt
wird.

Vorbereiten von Fahrten
Vor Aufnahme des Betriebes mit Funk-
fernsteuerung hat sich der Lokrangier-
f�hrer davon zu �berzeugen, dass
Sender und Empf�nger des zu steuern-
den Triebfahrzeuges zueinander
geh�ren. Erfahrungsgem�ß besteht
die gr�ßte Verwechslungsgefahr bei
den Sendern und den dazugeh�rigen
Triebfahrzeugen nach Arbeitspausen,
so dass nach jeder l�ngeren Unterbre-
chung vor dem weiteren Betrieb diese
Zugeh�rigkeit erneut zu pr�fen ist.
Einige Eisenbahnen setzen fahrzeug-
unabh�ngige Sender ein, die durch
Adressstecker auf das jeweilige Trieb-
fahrzeug eingestellt werden. Die
Zugeh�rigkeit des Senders zum Fahr-
zeug wird dadurch festgestellt, dass
nach der Adressierung der Zugriff auf
das Triebfahrzeug m�glich ist.

W�hrend des Betriebes mit Funkfern-
steuerung darf niemand unbefugt
Steuerbefehle vom F�hrerraum aus
geben k�nnen. Lediglich der Steuer-
befehl »Manueller Stopp« soll im Not-
fall auch von anderen Personen auch
w�hrend des Funkfernsteuermodus

Ein Lokrangierf�hrer mit Sender, Trage-
geschirr und pers�nlichen Schutzausr�stun-
gen: Schutzhelm, Warnkleidung, Handschu-
he, Sicherheitsschuhe.

Sicherheitsrelevante Funktionen, die bei Umstellung auf
Funkfernsteuermodus zu pr�fen sind:

n Anlegen der direkt wirkenden Bremse,
n L�sen der direkt wirkenden Bremse,
n Manueller Stopp,
n Automatischer Stopp, ausgel�st durch den Neigungsschalter,
n Sanden

und, wenn eine indirekt wirkende Bremse vorhanden ist,

n Anlegen der indirekt wirkenden Bremse,
n L�sen der indirekt wirkenden Bremse.
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am Steuerpult im
F�hrerraum aus-
gel�st werden
k�nnen.

Das bedeutet
auch, dass nach
der Umstellung
auf Funkfernsteu-
ermodus ein
unbefugtes Ver-
stellen auf den
manuellen
Modus zu ver-
hindern ist. Dies

kann z. B. durch
Abziehen eines
Schl�ssels oder
eines Stellteiles
am Steuerpult
im F�hrerraum
oder durch
Abschließen
der F�hrerraum-
t�ren erfolgen.
Letzteres ver-
sperrt dem
Lokrangierf�h-
rer jedoch die
M�glichkeit,
w�hrend des
Funkfernsteuer-
betriebes kurz-
fristig in den
F�hrerraum des
Triebfahrzeuges
zur�ckzukehren
und von dort
aus zu fahren,
z. B. bei
schlechtemWet-
ter. Bei Verwen-
dung fahrzeug-
unabh�ngiger
Sender wird in
der Regel mit
der Adressie-
rung auto-
matisch das

Steuerpult im F�hrerraum abgeschal-
tet und gegen unbefugtes Verstellen
des Steuermodus gesichert.

Bei der Umstellung auf Funkfern-
steuermodus muss der Lokrangierf�h-
rer die sicherheitsrelevanten Funktio-
nen durch das Geben von Steuer-
befehlen �ber Funk pr�fen. Das kann
unmittelbar bei Schichtbeginn, oder –
wenn nicht sofort funkferngesteuert
gefahren werden soll – sp�ter im Ver-
lauf der Arbeitsschicht bei der ersten
Umstellung auf Funkfernsteuermodus
erfolgen. Es ist jedoch nicht erforder-
lich, bei mehrmaligem Umstellen von
manuellem auf Funkfernsteuermodus
w�hrend einer Schicht jedes Mal
diese Funktionen zu pr�fen. Beim
Umstellen kommt es zwangsweise zu
einer Bremsung des Triebfahrzeuges
wie beim Steuerbefehl »manueller
Stopp«. Diese ist �ber Funk wieder
aufzul�sen. Damit wird gleichzeitig
der sichere Zugriff auf das Triebfahr-
zeug nachgewiesen. Dies entspricht
im �brigen dem Verfahren bei einem
F�hrerraumwechsel konventionell
gesteuerter Triebfahrzeuge.

Durchf�hren von Fahrten
F�r das Durchf�hren von Fahrten mit
Funkfernsteuerung gelten grunds�tz-
lich die gleichen Anforderungen wie
im konventionellen Fahrbetrieb. Diese
sind insbesondere in den §§ 22 bis
35 der Unfallverh�tungsvorschrift
»Schienenbahnen« (BGV D30) ent-
halten. F�r den Rangierbetrieb wer-
den die Regelungen in der BG-Infor-
mation »Rangieren bei Eisenbahnen«
(BGI 529) erl�utert. Die BG BAHNEN

hat f�r aus-
gew�hlte Themen
wk-SPEZIAL und
wk-Sonderdrucke
erarbeitet (siehe
�bersicht auf der
letzten Seite).

Standorte des
Lokrangier-
f�hrers auf
Eisenbahn-
fahrzeugen
Mit der Funkfern-
steuerung werden
viele Tonnen
schwere Fahrein-
heiten bewegt.
Daher muss der

Durch Umsetzen
eines Adresssteckers
vom Steuerpult des
Triebfahrzeuges auf
den Sender und
eines weiteren
Adresssteckers auf
den Empf�nger des
Triebfahrzeuges
wird bei diesem
System vom
manuellen auf den
Funkfernsteuer-
modus umgestellt.

Bei dieser geschobenen Fahrt ist der Steuerstand f�r den Lokrangierf�hrer auf einem Vor-
laufwagen eingerichtet.
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Standort, auf dem der Lokrangierf�h-
rer mitf�hrt, f�r diese Steueraufgabe
geeignet und sicher erreichbar sein.
Das dient nicht nur seiner Sicherheit,
sondern ist auch Voraussetzung f�r
den sicheren Eisenbahnbetrieb. Der
Standort muss ausreichend bemessen
sein und �ber gute Festhaltem�glich-
keiten verf�gen. Der Lokrangierf�h-
rer darf durch Aufbauten und Ladung
nicht bei der Bedienung des Senders
behindert werden.

Der Aufenthalt im F�hrerraum oder in
anderen Fahrzeuginnenr�umen ist
w�hrend der Fahrt f�r den Lokran-
gierf�hrer am sichersten. Nachteilig
ist dabei, dass er von dort den Gleis-
bereich nicht so gut einsehen kann,
wie von einem Standort an der

Spitze der Fahreinheit. Daher steuert
der Lokrangierf�hrer bei gezogenen
Fahrten das Triebfahrzeug h�ufig
vom Mitfahrerstand an der Stirnseite
hinter der Pufferbohle. Dort findet er
eine ausreichend große Standfl�che
und gute Festhaltem�glichkeiten.

Bei geschobenen Fahrten
sind die Standorte zum
Steuern meistens nicht so
gut: Wenn nicht zuf�llig ein
G�terwagen mit vorderer
Endb�hne, die einen gleich
sicheren Aufenthalt wie auf
einem Mitfahrerstand der
Lok erm�glicht, an der
Spitze f�hrt, steht oft nur
der Rangierertritt des voran-
fahrenden Wagens zur Ver-
f�gung.

Keinesfalls d�rfen besch�-
digte oder verformte Tritte
oder Griffe benutzt werden.
Das gilt auch f�r relativ
geringf�gige Verformun-
gen. Sie k�nnten auf
unsachgem�ße Reparatu-
ren hindeuten. Wenn der
Lokrangierf�hrer keinen
geeigneten Standort an der
Spitze der Fahreinheit fin-

det, muss er einen anderen Standort
einnehmen, von dem aus er den Fahr-
weg einsehen kann, oder er geht seit-
lich neben der Einheit.

Der Lokrangierf�hrer muss sich w�h-
rend der Mitfahrt auf Endb�hnen und
Rangierertritten gut festhalten, damit
er nicht bei den �blichen Fahrzeug-
bewegungen abst�rzt und dabei ver-
letzt oder sogar �berrollt wird. Beson-
ders gef�hrdet ist er, wenn bei Unter-
brechung der Funkverbindung
zwischen Sender und Triebfahrzeug
ein automatischer Stopp eingeleitet
wird. Meistens geschieht das v�llig
unerwartet. Leider l�sst sich dies auch
mit moderner Technik nicht verhin-
dern. In der DIN EN 50239 wird
hierzu gefordert, dass im Fall der
Funkunterbrechung entweder eine
kontrollierte Bremsung erfolgt (nicht
sofort mit gr�ßter Bremskraft) oder ein
akustisches Warnsignal vor dem Ein-
leiten der Schnellbremsung gegeben
wird. Durch die kontrollierte Brem-
sung soll der Bremsruck verringert
werden. Das wird z. B. dadurch
erreicht, dass anstatt einer Schnell-
bremsung zun�chst eine Betriebs-
bremsung eingeleitet wird. Das Warn-
signal soll den Lokrangierf�hrer vor
Einleitung der Bremsung warnen,
damit er sich rechtzeitig festhalten
kann. Ob der Lokrangierf�hrer das
vom Triebfahrzeug gegebene Warn-
signal �berhaupt h�ren kann, ist von
der L�nge der Fahreinheit und von
den Umgebungsger�uschen abh�n-
gig. Aus diesen Gr�nden soll sich
der Lokrangierf�hrer m�glichst am
Haltegriff einhaken (einen Arm um
den Haltegriff legen). Erfahrungs-
gem�ß kann er sich bei l�ngeren
Fahrten nicht st�ndig mit ganzer
Kraft festhalten. Durch das Einhaken
soll ein Absturz auch bei einem
unerwarteten Halteruck verhindert
werden.

»Kleine« Rangierertritte
Bis Ende 1996 wurden an G�ter-
wagen in �bereinstimmung mit dem
da-mals geltenden UIC-Merkblatt
»kleine« Rangierertritte mit einer
Standfl�che von 225 x 270 mm
angebaut. H�ufig kann der Lok-
rangierf�hrer wegen der Auf-

Unzureichender Steuerstand:
Ung�nstige Haltung,

schlechte Festhaltem�glichkeit
und zu kleine Grundfl�che des

»kleinen« Rangierertrittes.

Wenn der Haltegriff nicht seitlich des
»kleinen« Rangierertrittes angeordnet ist,
kann sich der Lokrangierf�hrer nur sehr
unzureichend festhalten. Diesen Rangierertritt
soll der Lokrangierf�hrer nicht benutzen.
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bauten darauf nicht einmal aufrecht
stehen. Diese Tritte waren f�r einen
mitfahrenden Rangierer konzipiert,
nicht f�r einen die Fahreinheit
steuernden Lokrangierf�hrer. Fahr-
zeuge mit diesen Rangierertritten
werden aber noch �ber einen langen
Zeitraum im Einsatz sein. Sie sind f�r
den Lokrangierf�hrer aus ergono-
mischen Gr�nden grunds�tzlich
ungeeignet.

Daher d�rfen »kleine« Rangierertritte
vom Lokrangierf�hrer nur dann be-
nutzt werden, wenn im Rahmen der
Gef�hrdungsbeurteilung festgestellt
wurde, dass die Gef�hrdung des
Lokrangierf�hrers bei den vorhande-
nen Randbedingungen vertretbar ist.

Wesentliche Kriterien sind dabei z. B.
n die Festhaltem�glichkeiten,
n die L�nge der Fahrstrecke,
n zus�tzliche Gef�hrdungen aus der

Arbeitsumgebung.

So ist z. B. ein »kleiner« Tritt als Mit-
fahrstandort f�r den Lokrangierf�hrer
abzulehnen, wenn der Haltegriff nicht
ein gutes Festhalten erm�glicht oder
beim Befahren von Bereichen mit
erh�hter Absturzgefahr, wie z. B. an
Gleisen �ber Bunker�ffnungen.

Verbesserte
Tritt-Griff-Einheit nach UIC
Die Anforderungen, die an einen
Steuerstand f�r Lokrangierf�hrer zu
stellen sind, f�hrten zu konstruktiven
Verbesserungen am Rangierertritt
und -griff. Neue G�terwagen werden
seit 1997 mit einem gr�ßeren Tritt
ausger�stet. Dessen Standfl�che hat
Abmessungen von 350 x 350 mm.

Die neue Tritt-Griff-Einheit konnte ver-
wirklicht werden, nachdem vom
Internationalen Eisenbahnverband
(UIC) endg�ltig auf die Anbringung
der Automatischen Zug-Druck-Kupp-
lung verzichtet wurde. Hierf�r w�re
ein Freiraum ben�tigt worden, der
nur den kleinen Endtritt zul�sst. Die
Anforderungen an den verbesserten
Tritt sind im UIC-Merkblatt 535-2,
Neuauflage 01.01.1997, Kapitel 4
und Anlage 20, enthalten.

Die Haltegriffe sind verbessert wor-
den, damit sich der Lokrangierf�hrer
gut festhalten und einhaken kann. Von
Schienenoberkante aus beginnt der
Griff in 1,4 m H�he und reicht bis
2,4 m, d. h. er ist 1 m lang. Er kann
somit beim Aufsteigen von unten gut
erreicht werden und ist auch zum Fest-

halten f�r unter-
schiedlich große
Personen gut
geeignet. Auch
die Trittebene ist
gegen�ber der
Schienenober-
kante um etwa
10 cm abgesenkt
worden. Beim
Auf- und Ab-
steigen ist somit
ein geringerer

H�henunterschied zu �berwinden.

Einh�ngbarer Tritt
Sofern der Lokrangierf�hrer an der
Spitze einer geschobenen Fahrt auf
dem ersten Wagen nicht sicher stehen
kann, die zur�ckzulegende Strecke
zum Nebenhergehen aber zu lang ist
und das Triebfahrzeug nicht voraus-
fahren kann, muss dennoch nicht auf
den Einsatz der Funkfernsteuerung
verzichtet werden: Ein leicht zu trans-
portierender Tritt mit einem Gewicht
von 12,5 kg, der sich am Puffer mit
wenigen Handgriffen anbringen l�sst,
macht dies m�glich. Der Tritt darf
aber nicht verwendet werden, wenn

n Befestigungsschrauben der Puffer
lose sind,

n H�lsen oder St�ßel der Puffer
besch�digt sind,

n Puffer �bergroßes L�ngsspiel
haben (mehr als 10 mm),

n Pufferteller leicht drehbar sind.

Mitf�hren des Senders im
Tragegeschirr
Beim Betrieb im Funkfernsteuermodus
muss der Sender st�ndig im daf�r vor-
gesehenen Tragegeschirr mitgef�hrt
werden. Dadurch wird gew�hrleistet,
dass der Lokrangierf�hrer jederzeit
und unbehindert Steuerbefehle geben
kann. Außerdem ist in allen Funkfern-
steuerungen nach DIN EN 50239 im
Sender ein Neigungsschalter einge-
baut, der die Dienstf�higkeit des
Lokrangierf�hrers �berwacht.

Der Neigungsschalter stellt sicher,
dass bei einem Sturz des Lokrangier-
f�hrers die Fahreinheit automatisch
angehalten wird. Damit dies jederzeit
gew�hrleistet ist, darf sich der Lokran-
gierf�hrer grunds�tzlich nicht hin-

Verbesserter Endtritt nach
UIC 535-2 Kapitel 4:

Große Grundfl�che, gute
Festhaltem�glichkeit.
Der Lokrangierf�hrer
hat sich im Haltegriff

»eingehakt«.

Ist der voranfahrende Wagen nicht vor-
schriftsm�ßig mit einem linken Endtritt aus-
ger�stet, kann eine mobile Tritt-/Griff-Einheit
eingesetzt werden, insbesondere f�r lange
geschobene Fahrten.
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setzen, auch nicht bei Mitfahrt im F�h-
rerraum des Triebfahrzeuges. Er darf
sich bei Betrieb im Funkfernsteuer-
modus nur dann setzen, wenn durch
geeignete Einrichtungen sichergestellt
ist, dass der Neigungsschalter aktiv
bleibt. Dies kann erreicht werden,
wenn auf dem Triebfahrzeug f�r den
Sender ein kippbarer St�nder einge-
baut ist, den der Lokrangierf�hrer
senkrecht h�lt und der beim Loslassen
zwangsl�ufig soweit kippt, dass der
Neigungsschalter anspricht. Solche
Einrichtungen k�nnen sich auch auf
an der Spitze fahrenden Steuerwa-
gen oder an Stellen, von denen aus
der Lokrangierf�hrer zus�tzliche Steu-
eraufgaben erledigt, z. B. in Steuer-
st�nden von Ladestellen, befinden.

Der Sender darf nur dann kurzzeitig
abgesetzt werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Fahreinheit sich
nicht bewegen kann. Das ist gew�hr-
leistet, wenn das Triebfahrzeug ange-
bremst steht und ein unbeabsichtigtes
Anfahren dadurch verhindert wird,
dass
n die Sperrschaltung wirksam

geworden ist und
n der Sender so abgestellt wird, dass

ein Unbefugter keinen Zugriff hat.

W�hrend des Betriebes im Funk-
fernsteuermodus ist es gelegentlich
erforderlich, dass die Fahreinheit
kurzzeitig verlassen werden muss,
z. B. zur Anmeldung bei einer

Ladestelle. Der Lokrangierf�hrer
darf sich dann f�r kurze Zeit unter
Mitnahme des Senders von seiner
Fahreinheit entfernen, wenn sich
die Fahreinheit nicht bewegen kann.
Dazu muss er das Triebfahrzeug
angebremst abstellen und warten,
bis die Sperrschaltung wirksam
geworden ist.

Neigungsschalter-
�berbr�ckung
Bei einigen T�tigkeiten ist eine erheb-
liche Beugung des Oberk�rpers
unvermeidbar, z. B. beim Durchtau-
chen unter den Puffern, beim Stellen
von Handweichen und Gleissperren.
Um zu vermeiden, dass dabei jedes
Mal ein »automatischer Stopp« aus-
gel�st wird und die dann entleerte
Hauptluftleitung erst wieder gef�llt
werden muss bevor weiter gefahren
werden kann, ist am Sender die
Funktion »Neigungsschalter�ber-
br�ckung« vorgesehen. Diese darf
aber nur dann benutzt werden, wenn
das B�cken unvermeidlich ist. Die
Zeitdauer der Neigungsschalter�ber-
br�ckung sollte so gering wie m�glich
eingestellt werden: nur so groß, wie
es f�r die betreffenden T�tigkeiten
erforderlich ist. In der BGR 122 wur-
den folgende Grenzwerte festgelegt:
n Die Neigungsschalter�ber-

br�ckung ist so einzustellen,
dass die Zeitdauer vom Ausf�hren

der letzten bewussten Handlung
des Lokrangierf�hrers, z. B.
Bet�tigen der Neigungsschalter-
�berbr�ckung, bis zum Ausl�sen
des »Automatischen Stopp«
7 Sekunden nicht �berschreitet.
Diese Zeitdauer gilt auch bei einer
erneuten Bet�tigung der Neigungs-
schalter�berbr�ckung.

n Die Neigungsschalter�ber-
br�ckung darf im Stillstand des
Triebfahrzeuges zeitlich unbegrenzt
wirken, wenn ein unbeabsichtigtes
Fahren durch technische Maßnah-
men verhindert ist.

Mit diesen Regelungen wurde den
unterschiedlichen Praxiserfahrungen
in den Eisenbahnunternehmen Rech-
nung getragen. W�hrend der Fahr-
bewegung darf die Zeitdauer nach
der letzten Schalthandlung des
Lokrangierf�hrers bis zum Ausl�sen
des »automatischen Stopp« in keinem
Fall mehr als 7 Sekunden betragen.
Auch dann nicht, wenn sich nach
Ablauf der Frist der Neigungsschalter-
�berbr�ckung noch die »normale«
Ausl�sezeit des Neigungsschalters
anschließt.

Zum Kuppeln setzt dieser Lokrangierf�hrer den Sender auf dem Tritt ab, um bequem unter
dem Puffer hindurchzutauchen. Das darf er nur, wenn er zuvor sichergestellt hat, dass sich
das Triebfahrzeug nicht unbeabsichtigt bewegen kann.

Wird die Rangiereinheit �ber Funk vom F�h-
rerhaus aus gesteuert, darf sich der Lokran-
gierf�hrer grunds�tzlich nicht hinsetzen, um
die �berwachung der Dienstf�higkeit durch
den Neigungsschalter nicht unwirksam zu
machen.
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Eine Verl�ngerung der Neigungs-
schalter�berbr�ckung durch mehr-
faches Bet�tigen darf nicht m�glich
sein. Bei Stillstand des Triebfahrzeu-
ges besteht f�r den Lokrangierf�hrer
dann keine Gefahr, wenn ein unbe-
absichtigtes Anfahren technisch ver-
hindert wird. Dies ist gew�hrleistet,
wenn das Triebfahrzeug angebremst
steht und die Sperrschaltung aktiv
geworden ist. Nach VDV-Schrift 211
darf unter diesen Randbedingungen
die Neigungsschalter�berbr�ckung
zeitlich unbegrenzt wirksam sein.

Unabh�ngig von diesen technischen
Sicherheitsmaßnahmen darf der
Lokrangierf�hrer die Neigungs-
schalter�berbr�ckung nur dann
benutzen, wenn er selbst w�hrend
dieses Zeitraumes nicht gef�hrdet ist.
Dies bedeutet, dass er z. B. bei
St�rungen an Rangierkupplungen
oder bei schwerg�ngigen Kupplungs-
spindeln die Neigungsschalter�ber-
br�ckung nicht aktivieren darf. Der
Lokrangierf�hrer befindet sich dabei
in der Regel zwischen den Fahrzeug-
kupplungen und w�rde beim Zusam-
menfahren eingeklemmt. Unf�lle
haben diese t�dliche Gefahr leider
auf tragische Weise best�tigt.

Einige Unternehmen haben zur �ber-
wachung der Dienstf�higkeit zus�tz-
lich die Sicherheitsfahrschaltung
(Sifa) in den Sender integriert. Ob
dies sinnvoll ist, muss im Einzelfall
beurteilt werden, da der Lokrangier-
f�hrer dann auch noch auf die Sicher-
heitsfahrschaltung achten m�sste. In
allen Sendern nach DIN EN 50239
ist ohnehin der Neigungsschalter ein-
gebaut. Daher ist der durch eine
Sicherheitsfahrschaltung zu erzie-
lende zus�tzliche Gewinn an Sicher-
heit eher gering.

Sperrschaltung
Bei einigen schweren Unf�llen mit
funkferngesteuerten Triebfahrzeugen
konnte nicht gekl�rt werden, warum
sich der Lokrangierf�hrer zwischen
den Fahrzeugen eingeklemmt hatte.
H�ufig lag die Vermutung nahe, dass
sich die Fahrzeuge unbeabsichtigt
bewegt hatten. Daher darf sich der
Lokrangierf�hrer erst dann in den

Gefahrbereich
von Puffern,
Kupplungen,
Rads�tzen und
anderen Fahr-
zeugteilen, an
denen er sich
schwer verlet-
zen kann,
begeben,
wenn sicher-
gestellt ist,
dass sich das
Triebfahrzeug
nicht unbe-
absichtigt
bewegt. Dazu
ist das Trieb-
fahrzeug durch
Anlegen der
Bremse zum
Stillstand zu
bringen und
das Wirksam-
werden der
sogenannten
Sperrschaltung
abzuwarten.

Der Lokrangier-
f�hrer darf sich erst dann in den
Gefahrbereich begeben, wenn die
Sperrschaltung aktiv ist.

Die Sperrschaltung wird nach Still-
stand des Triebfahrzeuges nach ca.
4 bis 5 Sekunden selbstt�tig wirksam.
Sie verhindert das unbeabsichtigte
Geben der Steuerbefehle »L�sen der
direkt / indirekt wirkenden Bremse«
und »Leistung erh�hen«. Die Sperr-
schaltung muss vor der n�chsten Fahrt
durch Entriegelung aufgehoben wer-
den. Damit dies nicht unbeabsichtigt
passiert, sind zwei bewusste Schalt-
handlungen erforderlich: In der Regel
ist eine zus�tzliche Freigabetaste zu
bet�tigen oder die Sperrschaltung
wird durch zwei nacheinander aus-
zuf�hrende entgegengesetzte Schalt-
handlungen, z. B. zuerst »Bremse
anlegen« und danach »Leistung auf«
aufgehoben.

Durch die Sperrschaltung k�nnen
aber nicht in allen F�llen Unf�lle ver-
hindert werden. Je nach Ausf�hrung
der Technik kann sie z. B. unwirksam
bleiben, wenn

n das Triebfahrzeug mit angeh�ng-
ten Wagen ohne Bet�tigung der
Bremse zum Stehen kommt,

n das Triebfahrzeug mit angeh�ng-
ten Wagen mit niedriger Leistung
angesteuert wird, aber infolge der
Last nicht in Bewegung kommt.

Will der Lokrangierf�hrer pr�fen, ob
die Sperrschaltung wirksam gewor-
den ist, gibt er den Steuerbefehl
»Leistung auf«. Wenn das Triebfahr-
zeug nicht reagiert – die Motordreh-
zahl erh�ht sich nicht, das Fahrzeug
f�hrt nicht an – ist die Sperrschaltung
wirksam.

Unbeabsichtigte
Fahrtrichtung
Der Lokrangierf�hrer hat vor dem
Anfahren die eingestellte Fahrtrich-
tung zu pr�fen. Jeder Eisenbahn-
fahrzeugf�hrer weiß, welche Fahrt-
richtung bei seinem Triebfahrzeug
vorw�rts ist. Trotzdem kommt es
immer wieder zu Verwechslungen
der Fahrtrichtung mit zum Teil erheb-
lichen Sch�den.

Der Lokrangierf�hrer darf sich erst dann in den Gefahrbereich bege-
ben, wenn die Sperrschaltung aktiv ist.
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Eine andere Gef�hrdung besteht bei
�lteren dieselhydraulischen Triebfahr-
zeugen mit nicht reversierendem
Getriebe: Wird bei diesen Fahrzeu-
gen der Wendebefehl vor Stillstand
des Triebfahrzeuges gegeben, nimmt
die Steuerung diesen Befehl (noch)
nicht an. Gibt der Lokrangierf�hrer
nach Stillstand wieder »Leistung auf«,
bewegt sich das Triebfahrzeug weiter-
hin in der urspr�nglichen Richtung.
Der Lokrangierf�hrer, der durch den
Wendebefehl einen Fahrtrichtungs-
wechsel bezwecken wollte, ist dabei
erheblich gef�hrdet, wenn er sich im
Bereich der urspr�nglichen Fahrtrich-
tung aufh�lt.

Befahren von Bahn�berg�ngen
und �berwegen
Die Art der Sicherung von Bahn�ber-
g�ngen im Verkehrsraum �ffentlicher
Straßen ist im Verkehrsrecht geregelt.
F�r �berwege in abgeschlossenen
Werksbereichen legt dies der Eisen-
bahnbetriebsleiter fest. Auch an tech-
nisch nicht gesicherten Bahn�berg�n-
gen und �berwegen haben Schienen-
fahrzeuge Vorrang. Leider wird dies
von den Straßenverkehrsteilnehmern
h�ufig nicht beachtet. Auch das Reak-
tionsverm�gen der Fahreinheiten
wird meist v�llig falsch eingesch�tzt,
z. B. die L�nge der Bremswege. In
der Regel ist davon auszugehen, dass
die Fahreinheit bei Fehlverhalten der
Fahrer von Straßenfahrzeugen und

der Fußg�nger nicht rechtzeitig
anhalten kann. Es ist nicht zielf�h-
rend, die Fahreinheit sehr langsam
fahren oder sogar vor dem Bahn-
�bergang bzw. �berweg anhalten
zu lassen: Der Straßenverkehrsteil-
nehmer wird dann unsicher, ob er
den Schienenfahrzeugen tats�chlich
den Vorrang
gew�hren muss.

Ein weiteres
Problem ist, dass
Autofahrer
gezogene und
geschobene Fahr-
einheiten unter-
schiedlich wahr-
nehmen. Bei
oberfl�chlicher
Betrachtung geht
der Eisenbahn-
fremde im All-
gemeinen von
der Fahrtrichtung
mit dem Trieb-
fahrzeug an der
Spitze aus.
Außerdem sind
voranfahrende
G�terwagen
wegen ihres
Erscheinungsbil-
des h�ufig
schlechter zu
erkennen als
voranfahrende
Triebfahrzeuge.

Auch bei Dunkelheit sind Triebfahr-
zeuge mit dem Dreilicht-Spitzensignal
besser wahrzunehmen als gescho-
bene Einheiten mit dem weißen Licht
einer Handlampe als Spitzensignal.

Im Fall eines Zusammenpralls mit
einem Straßenfahrzeug ist der die
Spitze besetzende Lokrangierf�hrer
besonders gef�hrdet, wenn er auf
dem Rangierertritt des voranfahren-
den Fahrzeuges mitf�hrt. Er hat seine
Fahrweise so einzurichten, dass er
die Gef�hrdung f�r sich selbst weit-
gehend minimiert.

Das bedeutet aber nicht, dass er
generell langsam f�hrt oder anh�lt.
Vielmehr muss er den Straßenverkehr
aufmerksam beobachten. Gegebe-
nenfalls gibt er zus�tzliche Warn-
signale. Nur wenn er nicht sicher ist,
dass die Straßenverkehrsteilnehmer
der Eisenbahn den Vorrang gew�h-
ren, hat er die Fahrgeschwindigkeit zu
verringern und notfalls anzuhalten.

Bei Bahn�berg�ngen und �ber-
wegen, f�r die als Sicherungsmaß-

Bei der Postensicherung ist der Lokrangierf�hrer auch durch den Straßenverkehr gef�hrdet.

Beim Beenden des Funkfernsteuermodus ist der Sender unter Ver-
schluss zu nehmen.
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nahme die Postensicherung vorgese-
hen oder dann angewendet wird,
wenn eine technische Sicherung aus-
gefallen ist, muss der Lokrangierf�h-
rer von der Fahreinheit absteigen
und mit einer Signalfahne den Stra-
ßenverkehr zum Anhalten auffor-
dern. Hierzu begibt er sich in den
Straßenraum. Dabei ist er im hohen
Maß durch die Unaufmerksamkeit
von Straßenverkehrsteilnehmern
gef�hrdet. Deshalb sollte die Siche-
rung durch Posten immer nur dann
angewendet werden, wenn andere
M�glichkeiten der Sicherung von
Bahn�berg�ngen und �berwegen
nicht m�glich sind.

Prinzipien und Beispiele f�r die
Sicherung von Bahn�berwegen in
abgeschlossenen Werksbereichen
sind in der VDV-Schrift 362 »Bahn-
�berwege in abgeschlossenen
Werksbereichen« genannt.

St�rungen
einer Steuerfunktion
Die Funkfernsteuerung ist so aus-
gelegt, dass im Fall eines Funktions-
versagens selbstst�ndig ein sicherer
Zustand erreicht, also die Funktion
»automatischer Stopp« ausgel�st
wird. Sollte der Lokrangierf�hrer eine
St�rung bemerken, die nicht zum
automatischen Stopp f�hrt, muss er
sofort mit »manuellem Stopp« (fr�her
als »Nothalt aktiv« bezeichnet) anhal-
ten und danach entsprechend den in
der Betriebsanweisung f�r St�rungen
vorgegebenen Handlungsanweisun-
gen verfahren.

Beenden des
Funkfernsteuermodus
Unterbricht oder beendet der Lokran-
gierf�hrer den Funkfernsteuerbetrieb,
muss er die Funkfernsteuerung nicht
nur abschalten, sondern auch den
Sender unter Verschluss nehmen,
damit Unbefugte keinen Zugriff
darauf erhalten. Der Sender kann
sowohl im F�hrerraum als auch außer-
halb, z. B. in einem Schrank, einge-
schlossen werden. Vor dem Abschal-
ten sind die Eisenbahnfahrzeuge
gegen unbeabsichtigte Bewegungen

zu sichern. Da nun das Triebfahrzeug
wieder vom Steuerpult im F�hrerraum
aus gesteuert werden kann, ist auch
dort der Zugang f�r Unbefugte zu
verhindern.

Von Rangierfahrten zu
funkferngesteuerten Zugfahrten
Funkfernsteuerungen werden vorwie-
gend bei Rangierfahrten eingesetzt.
Seit einigen Jahren kommt die Funk-
fernsteuerung auch bei Zugfahrten
�ber k�rzere Entfernungen zum Ein-
satz, z. B. zur Bedienung von
Anschlussstellen. Wird die Zugfahrt
von F�hrerr�umen oder anderen Fahr-
zeuginnenr�umen aus funkferngesteu-
ert, ergeben sich aus der Sicht des
Arbeitsschutzes keine zus�tzlichen
Anforderungen. Anders ist es, wenn
der Lokrangierf�hrer außen auf offe-
nen Endb�hnen oder Rangierertritten
mitf�hrt. Funkferngesteuerte Zugfahr-
ten sind bei außen mitfahrendem
Lokrangierf�hrer nur dann zul�ssig,
wenn die Sicherheitmaßnahmen und
die ergonomischen Bedingungen f�r
den Lokrangierf�hrer denen bei Ran-

gierfahrten entsprechen. Die Zul�ssig-
keit von Zugfahrten, bei denen die
Lokomotive von einem Wagen an der
Spitze der Fahreinheit aus ferngesteu-
ert wird, ist im Rahmen der Gef�hr-
dungsbeurteilung festzustellen und zu
dokumentieren.

Z�ge fahren auch außerhalb von
Arbeitsst�tten auf der sogenannten
»freien Strecke«. Dort darf nicht ohne
weitere Pr�fung vorausgesetzt wer-
den, dass der seitliche Sicherheits-
abstand zur Vermeidung von
Quetschgefahren f�r den außen mit-
fahrenden Lokrangierf�hrer auf bei-
den Seiten des Gleises �berall vor-
handen ist. Engstellen k�nnen z. B. an
Br�ckengel�ndern, in Tunneln und
Unterf�hrungen vorhanden sein.
Deshalb ist vor der Freigabe von
Streckenabschnitten f�r funkfern-
gesteuerte Zugfahrten zu pr�fen, ob
beidseitig zwischen den Eisenbahn-
fahrzeugen und benachbarten festen
Teilen ein Sicherheitsabstand von
mindestens 0,5 m vorhanden ist.
Bei mehrgleisigen Anlagen ist auch
der Abstand zu den Eisenbahnfahr-
zeugen auf benachbarten Gleisen

Funkferngesteuerte Zugfahrten sind dann zul�ssig, wenn die Sicherheitsmaßnahmen und
ergonomischen Bedingungen denen bei Rangierfahrten entsprechen.
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zu �berpr�fen. Der in Eisenbahnbau-
und -betriebsvorschriften genannte
Mindestgleisabstand ist in der Regel
nicht ausreichend.

Hinsichtlich der betrieblichen Randbe-
dingungen sind die Dauer der Zug-
fahrt sowie die Geschwindigkeiten
der eigenen und der benachbarten
Fahreinheiten zu betrachten. Da die
Beanspruchung des außen mitfahren-
den Lokrangierf�hrers von vielen
Randbedingungen abh�ngt, ist eine
generelle Zeitbegrenzung nicht
zweckdienlich. In der BG-Regel wird
lediglich f�r das Mitfahren auf Ran-
gierertritten die zul�ssige Zeit auf
ungef�hr 15 Minuten begrenzt. F�r
alle anderen Standorte des Lokran-
gierf�hers, z. B. auf Endb�hnen, darf
das Eisenbahnunternehmen eine
l�ngere Fahrdauer zulassen.

Die Geschwindigkeit der funkfern-
gesteuerten Fahrt mit außen mitfahren-
dem Lokrangierf�hrer wurde in �ber-
einstimmung mit der maximal zul�ssi-
gen Rangiergeschwindigkeit nach der
Fahrdienstvorschrift f�r Nichtbundes-
eigene Eisenbahnen (FV-NE) auf
40 km/h begrenzt. Dies gilt aber nur
bei Standorten des Lokrangierf�hrers
auf »großen« Rangierertritten (Stand-
fl�che 350 x 350 mm).

M�ssen Zugfahrten von »kleinen«
Rangiertritten (Standfl�che 270 x
225 mm) gesteuert werden, darf
die Geschwindigkeit 25 km/h nicht
�berschreiten.

Ist f�r den außen mitfahrenden
Lokrangierf�hrer eine Gef�hrdung
durch Staudruck, Windsog oder
aufgewirbelte Teile infolge benach-
barter Fahrten mit h�heren Geschwin-
digkeiten nicht auszuschließen,
m�ssen auf den Einzelfall abge-
stimmte Maßnahmen getroffen wer-
den. Diese Einzelfallbeurteilung ist
bei benachbarten Fahrten mit
Geschwindigkeiten �ber 40 km/h
erforderlich. Eine universelle Siche-
rungsmaßnahme kann wegen der
unterschiedlichen Gleisabst�nde und
Randbedingungen, z. B. trennende
Schallschutzw�nde, nicht genannt
werden. Geeignete Maßnahmen
zur Verringerung der Gef�hrdung
sind z. B.
n die ausschließliche Benutzung des

dem benachbarten Gleis abge-
wandten Rangierertrittes,

n die Sperrung des benachbarten
Gleises,

n die Begrenzung der Fahrgeschwin-
digkeit auf dem benachbarten
Gleis.

Vor der Freigabe von Strecken-
abschnitten f�r funkferngesteuerte
Zugfahrten ist auch zu pr�fen, ob an
jeder Stelle Erste-Hilfe-Maßnahmen
wie in Rangierbereichen organisiert
werden k�nnen. Dazu geh�ren z. B.
n unterbrechungsfreie Kommunikati-

onsm�glichkeiten mit einer st�ndig
besetzten Stelle,

n M�glichkeiten, an jedem Teil der
Strecke liegen gebliebene Z�ge
f�r die Versorgung verletzter
Lokrangierf�hrer zu erreichen.

Auch die Witterungsbedingungen
sind zu ber�cksichtigen. Anders als
bei Rangierfahrten f�hrt der Abbruch
einer funkferngesteuerten Zugfahrt in
der Regel zu erheblichen Problemen
im Betriebsablauf. Dennoch darf eine
Fahrt bei extremen Witterungsbedin-
gungen, wie z. B. besonders intensive
Niederschl�ge, starker Sturm, extreme
K�lte, nicht durchgef�hrt werden.

Wenn funkferngesteuerte Zugfahrten
nicht auf der Infrastruktur des eigenen
Unternehmens durchgef�hrt werden,
m�ssen die Netzzugangsbedingun-
gen des jeweiligen Eisenbahninfra-
strukturunternehmens beachtet wer-
den. Dies kann z. B. bedeuten, dass
Lokrangierf�hrer mindestens
21 Jahre alt sein m�ssen.

wk-SPEZIAL und wk-Sonderdrucke zur Durchf�hrung des Eisenbahnbetriebes
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